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Infoblatt

Restmüll aus privaten Haushalten

Was gehört in die Restmülltonne?
Restabfälle sind Abfälle zur Beseitigung, die in der Regel nicht verwertet werden können
Hinweis: Beachten Sie bitte die in Klammern gesetzten Zusatzinformationen!

Abtönfarben Klebstoffe (an- bzw. eingetrocknet)
Aktenordner (mit Metallgestänge) Kleintierstreu (Katzenstreu, Vogelsand etc.)
Altmedikamente (Knochen im Regelfall über Biotonne entsorgbar)
Asche (kalt) Kohle (z.B. Grillkohle, kalt /ausgeglüht!)
Blaupapier Kohlepapier
Blumentöpfe (Ton-, verschmutzte Kunststoff-) Kosmetika (ohne Lösungsmittel)
Bodenbelag (-sreste) Kristallglas, feuerfestes Glas
Cassetten (Musik, Video) Lacke (nur völlig trockene Reste)
Dachpappe (Reste) Lametta (Kunststoff)
Dämmstoff (Reste) (Lebensmittelreste im Regelfall über Biotonne)
Damenbinden Leder
Dias Leim (Holz-, Tapeten-)
Dispersionswandfarbe (eingetrocknet) Luftmatratze
Durchschreibesätze und –formulare Lumpen, Lappen
Fahrradreifen, -schläuche Mineralische Abfälle (in Kleinmengen)
Farben (nur völlig eingetrocknete) Pergamentpapier
Feuerwerkskörper (mit Wasser durchfeuchten!) Pinsel
Feuerzeuge (Einweg-, möglichst leer) Porzellan (u.U. als Bauschutt verwertbar)
Filme und Fotos Plastikspielzeug
(Fleisch, Wurst im Regelfall über Biotonne entsorgbar) Plüschtiere
Fliesenkleber (eingetrocknet) Putzlappen
Fugendichtung (ausgehärtet) PVC-Produkte (Spielzeug, Regenkleidung)
Fußmatten Regenschirm
Gips (Reste) Schallplatten
Gipskartonplatten (Reste) Schaumgummi und –stoffe
Glasfaser-Kunstharzprodukte Schreib- und Malstifte
Glasfaserteile Schuhe (kaputte)
Glühbirnen (Speiseabfälle im Regelfall über Biotonne entsorgbar)
Grablichter Spiegel (-glas)
Granulat Filter (z.B. Wasseraufbereiter) Spielzeug (kaputtes)
Gummi Spritzen (stichfest verpackt)
Haare Staubsaugerbeutel (-inhalte)
Haarbürste Steingut (u.U. als Bauschutt verwertbar)
Holzreste (behandelt) Stoffreste
Hygieneartikel Strumpfhosen
Injektionsnadeln (stichfest verpackt) Tapeten (-reste)
(Käsereste im Regelfall über Biotonne entsorgbar) Teppichfliesen, Teppichbodenreste
Kehricht Textilabfälle
Keramik (u.U. als Bauschutt verwertbar) Thermometer (Alkohol, Farbe Blau oder Rot)
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Kinderknetmasse Thermoskanne
Klebebänder, -streifen Wattestäbchen
(Tierfutterreste im Regelfall über Biotonne entsorgbar) WC-Bürste
Tonbänder, Musik- und Videocassetten Windeln
Tonerkartuschen, -patronen (leer) Wolle (-reste)
Transparentpapier Zahnbürsten
Verbandsmaterial Zelt (größere über Sperrmüllabfuhr)
Verschmutzte Wertstoffe (z.B. Verpackungen) Zigarettenasche
Wachspapier (z.B. Bäcker-, Metzgerseide) Zündkerzen
Wachstücher
Wandfarbe (eingetrocknet, abgebunden)

Keine abschließende Aufzählung!
In Zweifelsfällen bitte bei der Abfallberatung anfragen!

 Hinweis

Seit Frühjahr 2015 können einige Bioabfälle, die bis dahin für die Bioabfall-Kompostierung
ungeeignet waren, über die Biotonne entsorgt werden. Es handelt sich dabei um:

Speise- und Lebensmittelabfälle, Haustierfutterreste, sowie Knochen.
Grund ist der neue Verwertungsweg über die Bioabfallvergärungsanlage (BaVa) in Garmisch-
Partenkirchen. Das Vergärungsverfahren ist in der Lage auch diese Bioabfälle zu verarbeiten und
in Biogas bzw. Energie umzuwandeln. Sofern dem Abfallerzeuger keine Biotonne zur Verfügung
steht, sind diese für die normale Kompostierung ungeeigneten Bioabfälle weiterhin über die
Restmülltonne zu entsorgen!
Für die Entsorgung von gewerblich anfallenden Speiseabfällen gelten die rechtlichen Vorgaben
der sog. „Tierische Nebenprodukte Verordnung“ (TierNebV).

 Weitere Informationen

Einige der genannten Abfälle ließen sich unter Umständen einer Verwertung zuführen (z.B.
mineralische Abfälle wie Keramik, Porzellan, sowie Steingut als Bauschutt oder
Kunststoffgegenstände wie kaputtes Spielzeug über die Kunststoffsammlung am Wertstoffhof).

Es bleibt jedoch zu bedenken, dass ein PKW-Transport von Klein- bzw. Kleinstmengen dieser
Abfälle zu einer entfernten Annahmestelle sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer
Sicht wenig Sinn macht und deshalb die Entsorgung dieser Abfälle über die Restmülltonne die
bessere Alternative darstellt.

Nichtsdestotrotz könnten einige der genannten Abfälle bei Bedarf durchaus einer
Weiterverwendung zugeführt werden (z.B. Wiederbefüllung von Tonerpatronen oder Weitergabe
von Spielzeug an karitative Einrichtungen). Dieses wäre aus Gründen der Abfallvermeidung
wünschenswert.

Wichtiger Hinweis:

Die Entsorgung von Restmüll über die Kanalisation (Toilettenspülung) und die
Verbrennung in hauseigenen Feuerungsanlagen ist unzulässig und belastet die Umwelt!

Fragen zur Restmüll-Entsorgung beantwortet Ihnen die Abfallberatung unter den
Telefonnummern:  08821/751-376 oder 751-363

www.lra-gap.de      (Themenblock „Landratsamt“ > Schnell gefunden : > Abfall – kommunal)


